
Bearbeitung: 

 

 

Stadt Solms 
Stadtteil Oberbiel 

 
 

Bebauungsplan Nr. 12 
„Wetzlarer Straße, 3. Änderung“ 

 
 
 

Teil A: Begründung gem. § 2a BauGB 
 
Teil B: Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB 
 (als Konzeptentwurf) 
 
Teil C: Textliche Festsetzungen 
 
Teil D: Planteil 

 
 
 
 

Vorentwurf der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB, 
und 

der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB 
 

 
 
 
 

April 2026 
  



Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 12 „Wetzlarer Straße, 3. Änderung“ 
Stadt Solms, Stadtteil Oberbiel Seite 1 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025), die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023), die Planzeichenverordnung (PlanZV, i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
12.8.2025) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.5.2018, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9.10.2025). 
 
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 und 9 BauNVO) 
1.1.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nicht zulässig: 

1. Gartenbaubetriebe 
2. Tankstellen 

 
1.1.1 Im Mischgebiet (MI) sind nicht zulässig: 

1. Einzelhandelsbetriebe mit überwiegend erotisch/sexuellem Angebot (Sex-
Shops) 

2. Vergnügungsstätten 
 
1.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs 3 BauNVO) 
1.2.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) und im Mischgebiet (MI) sind Überschreitun-

gen der festgesetzten Baugrenzen durch Terrassen und Balkone um bis zu 2 m 
auf einer Länge von maximal 50% der Gesamtlänge der betroffenen Gebäu-
deseite zulässig. 

 
1.3 Maßnahmen zum Lärmschutz 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
1.3.1 Zur Abschirmung der Teilbereiche WA2 und MI vor dem Verkehrslärm der Bun-

desstraße B 49 sind beim Neubau von Gebäuden, zum Schlafen genutzte 
Räume (u.a. Schlafzimmer, Kinderzimmer), außer der von der Bundesstraße 
abgewandten Fassaden, mit lüftungstechnisch notwendigen Fenstern, an de-
nen Verkehrslärmpegel von mehr als 45 dB(A) nachts auftreten, mit schallge-
dämmten Lüftungseinrichtungen oder gleichwertigen Maßnahmen auszustatten. 
Ausnahmen können zugelassen werden, wenn im Rahmen der Umsetzungs-
planung fachgutachterlich nachgewiesen wird, dass der festgesetzte Lärm-
schutz auf andere Weise erreicht werden kann. 
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1.3.2 Zur Abschirmung des Teilbereichs WA2 vor dem südlichen Gewerbelärm sind 
beim Neubau des Staffelgeschosses, außer der vom Gewerbe abgewandten 
Seiten, die Balkone mit verglastem Geländer auszustatten. 
Ausnahmen können zugelassen werden, wenn im Rahmen der Umsetzungs-
planung fachgutachterlich nachgewiesen wird, dass der festgesetzte Lärm-
schutz auf andere Weise erreicht werden kann. 

 
1.4 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 i.V.m. Nr. 20 BauGB) 

1.4.1 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortheimischen 
Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in der nachfol-
genden beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten. 

 
1.4.2 Die nicht von baulichen Anlagen (Gebäude, Nebenanlagen, Wege- und Hofflä-

chen) überdeckten Grundstücksflächen sind als Grünflächen anzulegen und 
dauerhaft gärtnerisch zu unterhalten. Die Flächen sind zu mindestens 25 % 
durch klein- bis mittelkronige Bäume und Sträucher zu gliedern. 

 
1.4.3 Fußwege und oberirdische Stellplätze sind, soweit wasserwirtschaftliche Belan-

ge nicht entgegenstehen, wasserdurchlässig zu befestigen (z.B. weitfugiges 
Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecke, Schotterrasen). 

 
1.5 Förderung der Sonnenenergienutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
1.5.1 Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche und sonstige technische Maß-

nahmen zur aktiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie, auf mindestens 
30% der Dachflächen in aufgeständerter Form, vorzusehen, so dass eine aus-
reichende Belichtung der Dachbegrünung gewährleistet bleibt. 
In die Ermittlung sind Flächen von erforderlichen Dachaufbauten (Lichtschäch-
te, Lüftungseinrichtungen, Abgaseinrichtungen, Aufzugsschächte, etc.) nicht 
einzubeziehen. 

 
2. Behandlung von Niederschlagswasser 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG) 
2.1 Zur Schonung des Wasserhaushaltes und zur Entlastung der kommunalen Ab-

wasseranlagen ist das auf den versiegelten Grundstücksflächen anfallende 
Niederschlagswasser soweit möglich auf dem Grundstück zu versickern (z.B. 
über Rigolen), zu sammeln (z.B. Zisterne) und zu verwerten (z.B. zur Grünflä-
chenbewässerung). Ausnahmen können zugelassen werden sofern nachweis-
lich wasserwirtschaftliche oder gesundheitliche Belange entgegenstehen. 
Ausschließlich überschüssiges Wasser ist verzögert dem nächstgelegenen Vor-
fluter oder dem öffentlichen Regenwasserkanal zuzuführen. Die Erforderlichkeit 
der Ableitung sowie der zur Vermeidung von Abflussverschärfungen erforderli-
che Drosselabfluss ist im Rahmen des Bauantrags fachlich nachzuweisen. 

 



Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 12 „Wetzlarer Straße, 3. Änderung“ 
Stadt Solms, Stadtteil Oberbiel Seite 3 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

3. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO) 

3.1 Dachgestaltung 
Die zulässige Dachneigung beträgt 0° - 10°. Die Dächer sind mindestens exten-
siv zu begrünen. 

 
3.2 Einfriedungen 

Entlang der Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind folgende Einfriedun-
gen auch in Kombination zulässig: 
• Hecken bis zu einer Höhe von 1,2 m, mit ausschließlich standortgerechten 

und gebietstypischen Laubgehölzen, 
• Holzzäune oder Drahtgitterzäune bis zu einer Höhe von 1,2 m, 
• Mauern bis zu einer Höhe von 0,5 m und Mauerpfeiler bis zu einer Höhe von 

1,2 m. 
 
3.3 Ausschluss von Schottergärten 

Die Anlage von Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten ist unzulässig. Hiervon 
ausgenommen sind Hausumrandungen aus Stein- bzw. Kiesschüttungen, die 
dem Spritzwasserschutz dienen, mit einer Breite von bis zu 40 cm oder ent-
sprechend dem jeweiligen Dachüberstand. 

 
 
4. HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
4.1 Bodendenkmäler 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

 
4.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 

Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungs-
arbeiten, Bodenkontaminationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, 
von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist umge-
hend die nach § 15 HAltBodSchG (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzge-
setz) zuständige Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen. 

 
4.3 Bodenschutz 

Aufgrund der erhöhten Erosionsgefährdung der Flächen ist besonders bauzeitig 
auf entsprechende Schutzmaßnahmen zu achten. 
Im vorliegenden Fall fordert das Regierungspräsidium Gießen, Vorsorgender 
Bodenschutz zur Sicherung der Bodenfunktionen frühzeitig eine Bodenkundli-
che Baubegleitung.  
Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
1. Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen unter-

sucht und zu bewertet werden. Nach § 202 BauGB ist der Oberboden (Mut-
terboden) bei Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen in nutzba-
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rem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung schützen. Er ist zu sichern 
und vordringlich im Plangebiet, erst nachrangig auch a.a.O., zur Wieder-
verwendung zu lagern und später fachgerecht wieder einzubauen. 

2. Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflä-
chen. 

3. Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfind-
lichkeit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. 
kann durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlaufwer-
ken etc. die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 

4. Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzu-
tragen. 

5. Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszubau-
en, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen. 

6. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterbo-
den) nicht übersteigen. 

7. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonati-
ger Standzeit gezielt zu begrünen. 

8. Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag 
des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach 
darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

Weiterführende Infoblätter: 

• Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende. 

• Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer. 
 
4.4 Schutz lichtempfindlicher Tierarten/ Begrenzung der Lichtverschmutzung 

Zum Schutz von lichtempfindlichen Tier- und Pflanzenarten sowie Insekten soll 
gem. § 35 Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) "jede Form der vermeidba-
ren Beleuchtung durch künstliches Licht vermieden werden. 
Als vermeidbar gilt dabei in der Regel jede Beleuchtung, die 
1. im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuches liegt und für die kein er-

kennbarer Beleuchtungszweck vorhanden ist bzw. die Beleuchtung deutlich 
über das erforderliche Maß hinausgeht oder 

2. das Licht auf Grund des Zwecks oder der Beschaffenheit der Lichtanlage 
außerhalb der Bereiche, für die es bestimmt ist, lenkt, insbesondere, wenn 
es im montierten Zustand über die Nutzfläche und die Höhe des Horizonts 
strahlt und dadurch eine Fernwirkung und Aufhellung der direkten Umge-
bung verursacht." (§ 35 Abs. 1 HeNatG) 

Weiter "sind Himmelsstrahler und Einrichtungen mit ähnlicher Wirkung unzuläs-
sig." (§ 35 Abs. 3 HeNatG) 
Vegetation ist generell nicht zu beleuchten oder direkt anzustrahlen und Be-
leuchtungsanlagen sollten so gestaltet werden, dass durch die spektrale Zu-
sammensetzung des Lichts (Wahl der Lichtfarbe) eine möglichst geringe An-
lockwirkung entfaltet wird. 
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4.5 Schutz von Versorgungsleitungen 
Im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind Pflanzmaßnahmen und 
Erdarbeiten nur in direkter Abstimmung mit dem Versorgungsträger durchzufüh-
ren. 
Im Falle von Baumpflanzungen sind die einschlägigen technischen Regelwerke 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitun-
gen“ (FGSV; Ausgabe 1989) sowie das DVGW Regelwerk DWA-M 162 „Bäu-
me, unterirdische Leitungen und Kanäle“ zu beachten. 

 
4.6 Hellbezugswert von Oberflächen (Albedo-Effekt) 

Gebäudefassaden, Nebenanlagen, Stellplätze und befestigten Flächen sollten 
aus klimaökologischen Gründen möglichst in hellen Belägen/Farbtönen herge-
stellt werden und die Planungen/Ausführungen entsprechend den Albedo-Effekt 
der Materialien berücksichtigen. Es wird daher die Verwendung heller Beläge 
bzw. heller Farbtöne mit einem Hellbezugswert nicht kleiner als 70 für Gebäu-
defassaden, Nebenanlagen, Stellplätze und befestigte Flächen empfohlen, um 
die Oberflächenerwärmung durch Sonneneinstrahlung im Vergleich zu dunklen 
Oberflächen, wie z.B. herkömmlicher Asphalt oder sonstige Materialien unter-
halb eines Hellbezugswertes von 70, zu verringern. 

 
 
5. BEISPIELHAFTE PFLANZLISTE 

(nicht rechtsverbindlich) 

5.1 Mittel- und kleinkronige Bäume 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Malus sylvestris - Wildapfel 
Prunus avium - Vogelkirsche 
Salix caprea - Salweide 
Sorbus aria - Mehlbeerbaum 
Sorbus aucuparia - Eberesche 
 

5.2 Sträucher 
Berberis vulgaris - Gemeiner Sauerdorn 
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Hasel 
Alnus frangula - Faulbaum 
Crataegus monogyna  - Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus oxyacantha - Zweigriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 
Mespilus germanica - Echte Mispel 
Prunus padus - Traubenkirsche 
Prunus spinosa - Schlehe, Schwarzdorn 
Rubus spec. - Brombeere, Himbeere 
Rosa canina  - Hundsrose 
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa - Traubenholunder 
Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball 
(weitere ungefüllte Rosen, nicht aber Kartoffelrose - Rosa rugosa) 
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5.3 Geeignete Kletterpflanzen zur Gebäudebegrünung 
Clematis vitalba - Waldrebe 
Hedera helix - Gemeiner Efeu 
Parthenocissus quinquefolia - Wein 
Lonicera caprinifolia - Geißschlinge 
Spalierobst, Kletterrosen, Zaunrübe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedungen 

 
5.4 Hochstämmige, heimische Obstbäume 

Äpfel : Birnen : 
Bismarckapfel Alexander Lukas 
Bittenfelder Sämling Clapps Liebling 
Blenheimer Graue Jagdbirne 
Bohnapfel Grüne Jagdbirne 
Brauner Matapfel Gellerts Butterbirne 
Brettacher Gute Graue 
Danziger Kantapfel Gute Luise 
Freiherr v. Berlepsch Nordhäuser Winterforelle 
Gelber Edelapfel Oberösterreichische Weinbirne 
Gelber Richard Pastorenbirne 
Gloster  
Hauxapfel Süßkirschen : 
Herrenapfel Büttners Rote Knorpelkirsche 
Jakob Lebel Dönnisens Gelbe 
Kaiser Wilhelm Frühe Rote Meckenheimer 
Landsberger Renette Große Prinzessin 
Muskatrenette Große Schwarze Knorpelkirsche 
Oldenburger Hedelfinger 
Ontario Schmalfelds Schwarze 
Orleans Renette  
Rheinischer Bohnapfel Sauerkirschen : 
Rheinischer Winterrambour Ludwigs Frühe 
Rote Sternrenette Hedelfingers Frühe 
Roter Booskop  
Schafsnase Pflaumen/Zwetschgen : 
Schneeapfel Bühler Frühzwetschge 
Schöne aus Nordhausen Ortenauer Hauszwetschge 
Schöner von Booskop Wangenheims Frühzwetschge 
Winterrambour  
Winterzitronenapfel  

 


